
M
Benjamin Görlach 

und Eduard Interwies 
it der EG-Wasserrahmenrichtlinie

(WRRL) wurde im Jahr 2000 ein einheitlicher
rechtlicher Rahmen für den Gewässerschutz in
Europa geschaffen, der alle Arten von Gewässern
umfasst. Dabei wurden zahlreiche, weit reichen-
de Weichenstellungen für den Gewässerschutz in
Europa vorgenommen. Unter anderem sieht die
WRRL vor, dass für verschiedene Umsetzungs-
schritte ökonomische Betrachtungsweisen in die
Entscheidungsfindung integriert werden sollen. 
In diesem Artikel soll näher auf den Begriff der
Umwelt- und Ressourcenkosten eingegangen wer-
den. Bei der Umsetzung der EG-Wasserrahmen-
richtlinie sind die Umwelt- und Ressourcenkosten
vor allem für die Kostendeckung der Wasser-
dienstleistungen von Belang. Artikel 9 der WRRL
sieht vor, dass „die Mitgliedstaaten unter Einbe-
ziehung der wirtschaftlichen Analyse gemäß An-
hang III und insbesondere unter Zugrundelegung
des Verursacherprinzips den Grundsatz der De-
ckung der Kosten der Wasserdienstleistungen ein-
schließlich umwelt- und ressourcenbezogener
Kosten berücksichtigen.“ Dies dient gemäß der
WRRL insbesondere den beiden folgenden Zielen:
● „dass die Wassergebührenpolitik angemesse-
ne Anreize für die Benutzer darstellt, Wasserres-
sourcen effizient zu nutzen“ und
● dass dafür gesorgt wird, dass „die verschiede-
nen Wassernutzungen [...] einen angemessenen
Beitrag leisten zur Deckung der Kosten der Was-
serdienstleistungen.“ Auf diese Weise soll das
Prinzip der Kostendeckung zur Berücksichtigung
des Verursacherprinzips beitragen.
Um den Begriff der Umwelt- und Ressourcen-
kosten weiter zu präzisieren und um praktische
Möglichkeiten für die Bewertung von Umwelt-
und Ressourcenkosten zu diskutieren, wurde im
September 2003 auf europäischer Ebene eine
Unterarbeitsgruppe (Drafting Group DG Eco 2)
eingerichtet. Dieser Beitrag fasst die wichtigsten

Ergebnisse dieser Unterarbeitsgruppe zusammen
und diskutiert die Frage, wie die Ergebnisse der
DG Eco 2 in der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie in Deutschland Nutzen bringend ange-
wendet werden könnten. Dieser Text greift auf Er-
gebnisse eines Forschungsvorhabens zurück, das
Ecologic im Auftrag des Umweltbundesamts
durchgeführt hat.

Die Ergebnisse der DG Eco 2
Das Informationspapier der DG Eco 2 beinhaltet
folgende Neuerungen:
● Das Dokument enthält klarere Definitionen der
Begriffe Umweltkosten und Ressourcenkosten.
Insbesondere wird ausführlicher auf die Unter-
schiede und die wechselseitige Abhängigkeit zwi-
schen Umweltkosten und Ressourcenkosten ein-
gegangen.
● Insbesondere im Falle der Ressourcenkosten
stellt das Informationspapier eine bedeutende
Entwicklung im Vergleich zu vorangegangenen
Definitionen dar. Die DG Eco 2 folgt dabei einer
anderen Logik als der WATECO-Leitfaden. Dem-
nach entstehen Ressourcenkosten durch die Feh-
lallokation von Wasserressourcen und nicht
durch deren Übernutzung.
● Hinsichtlich der Frage, welche Methoden für
die Abschätzung der Umwelt- und Ressourcen-
kosten anzuwenden seien, liefert das Dokument
einige Ausführungen. Demnach können Umwelt-
und Ressourcenkosten in Form von Umweltscha-
denskosten oder in Form von Schadensvermei-
dungskosten oder Umweltschutzkosten ausge-
drückt werden. Dabei enthält das Dokument je-
doch wenige Hinweise für deren praktische Be-
wertung oder für die Verwendung der Ergebnisse.
Insbesondere werden die Schwierigkeiten einer
flächendeckenden Abschätzung der Umwelt- und
Ressourcenkosten in allen Mitgliedstaaten nicht
näher erläutert. 
● Das Informationspapier geht auf verschiede-
ne Bereiche des WRRL-Umsetzungsprozess ein,

in denen Umwelt- und Ressourcenkosten eine
Rolle spielen könnten. Dazu gehören vor allem
die Kostendeckung nach Artikel 9 WRRL sowie
die Auswahl kosteneffizienter Kombinationen
von Maßnahmen nach Artikel 11 WRRL und die
Entscheidung über Ausnahmetatbestände nach
Artikel 4 WRRL. Damit spricht sich die DG Eco
2 für einen breit gefassten Anwendungsbereich
des Begriffes der Umwelt- und Ressourcenkos-
ten aus, der sich nicht auf die Kostendeckung
beschränkt. 

Wirkungen auf WRRL in 
Deutschland

Auf politischer Ebene überwiegen in Deutschland
pragmatischere Ansätze zur Bewertung von Um-
welt- und Ressourcenkosten. Hierfür gibt es ver-
schiedene Gründe: 
● Die Berechnung der Umwelt- und Ressour-
cenkosten ist kein zwingender Bestandteil der Be-
richterstattung über die wirtschaftliche Analyse
für das Jahr 2004. Für diesen Bericht müssen
Kostendeckung und Quersubventionen zwischen
Wassernutzungen lediglich abgeschätzt werden.
Detailliertere Berechnungen zu den Umwelt- und
Ressourcenkosten sind daher nicht zu erwarten. 
● In einigen Bundesländern bestehen zudem
Zweifel daran, ob die Umwelt- und Ressourcen-
kosten zur Beurteilung der Kostendeckung eine
zentrale Rolle spielen werden. Daher ist es un-
klar, ob der Aufwand zur Abschätzung der Um-
welt- und Ressourcenkosten gerechtfertigt ist.
Dies gilt insbesondere für die Ressourcenkosten,
die in Deutschland bislang kaum thematisiert
werden, da Wasserknappheit in Deutschland kein
vordringliches Problem ist.
In Deutschland stützt sich die Berichterstattung
2004 zur Bestimmung des Kostendeckungsgrads
lediglich auf Berechnungen in den Pilotregionen
Mittelrhein, Lippe und Regierungsbezirk Leipzig
(1). In diesen Regionen sind die Umwelt- und
Ressourcenkosten bisher nur als internalisierte
Umwelt- und Ressourcenkosten bestimmt wor-
den, das heißt als der Anteil der Kosten, der
durch Umweltsteuern und -abgaben bereits ab-
gedeckt wird, wie beispielsweise Abwasserabga-
ben und Wasserentnahmeentgelte sowie Aus-
gleichsabgaben für Naturschutz und Freizeitfi-
scherei. 
Für einen Ansatz, der auf vorhandene Abgaben
und Entgelte zurückgreift, um so den bereits
internalisierten Anteil der Umwelt(schutz)kosten
zu bemessen, gelten jedoch verschiedene Vorbe-
halte:
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Die Ermittlung von Umwelt- und Ressourcenkosten nach der Wasserrahmenrichtlinie 

An der Praxis vorbei
Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist momentan eines der wichtigsten
Vorhaben im Umweltschutz. Sie sieht die Integration von ökonomischen Aspek-
ten in Entscheidungsabläufe vor. Allerdings decken sich die von der EU erarbei-
teten Definitionen von Umwelt- und Ressourcenkosten wenig mit der bisherigen 
Bewertungspraxis in Deutschland.



34 Ökologisches Wirtschaften 2/2005

P R O J E K T E  U N D  K O N Z E P T E

● Gemäß DG Eco 2 ist ein Ansatz, der auf die inter-
nalisierten Kosten abzielt, nur dann ausreichend,
wenn mit den vorhandenen Maßnahmen das Um-
weltziel der WRRL erreicht werden kann das heißt
der gute ökologische Zustand bis 2015. Da dies
mit den vorhandenen Maßnahmen in Deutschland
nicht garantiert werden kann, müssen zudem auch
die nicht internalisierten Umwelt- und Ressour-
cenkosten berücksichtigt werden. 
● Aus ökonomischer Sicht ist der Teil der Ge-
samtkosten, der nicht durch bestehende Abgaben
oder Entgelte abgedeckt wird, das heißt die ex-
ternen Kosten, für die Kostendeckung und die
Entscheidungsfindung relevanter, da das Vorhan-
densein externer Effekte auf Marktversagen und
auf mögliche Verstöße gegen das Verursacher-
prinzip hinweist.
● Die gegenwärtig in Deutschland berücksich-
tigten Gebühren und Abgaben wie Abwasserab-
gaben und Grundwasserentnahmeentgelte tragen
zudem wesentlichen Belastungen, wie den diffu-
sen Belastungen oder den morphologischen Ver-
änderungen, keine Rechnung.
● Außerdem lässt sich bezweifeln, ob die Höhe
der Umweltsteuern und -abgaben in Deutschland
die tatsächlichen Kosten der Umweltschäden
wiedergibt. Vielmehr wird das Niveau von Um-
weltsteuern und -abgaben in erheblichem Maß
von politischen Sachzwängen und Haushaltseng-
pässen bestimmt. Daher hat das Steueraufkom-
men als Indikator nur einen begrenzten Infor-
mationswert.

Perspektiven 
Welcher Ansatz in Deutschland verfolgt werden
soll, ist derzeit noch nicht klar. Wie auch die übri-
gen Teile der WRRL-Umsetzung, fällt dies in die
Zuständigkeit der Länder. Aller Voraussicht nach
werden sich die meisten Länder für einen zwei-
stufigen Ansatz entscheiden: Während die bereits
internalisierten Kosten anhand der Abwasserab-
gaben, Grundwasserentnahmeentgelte und Aus-
gleichszahlungen für den Naturschutz ermittelt
werden, wie bereits für die Berichterstattung
2004 geschehen, werden die übrigen (externen)
Kosten durch eine ökonomische Bewertung er-
mittelt.
In der Diskussion über mögliche Methoden zur
Bestimmung der Umwelt- und Ressourcenkosten
wurde auch der dafür erforderliche Aufwand the-
matisiert: Dieser muss sich am tatsächlichen Nut-
zen der erlangten Informationen orientieren. Als
eine mögliche Lösung wird die Nutzenwertüber-
tragung (benefits transfer) in Betracht gezogen,

bei der ökonomische Informationen aus anderen
Bewertungsstudien übernommen werden und für
den lokalen Kontext angepasst werden. Allerdings
ist die hierfür vorhandene Datenbasis recht be-
grenzt, was einen fundierten benefits transfer er-
schwert.

Ermittlung von Ressourcenkosten 
Die oben angesprochenen Methoden und Ansät-
ze beziehen sich in erster Linie auf die Abschät-
zung der Umweltkosten. Die Vorgehensweise zur
Bestimmung der Ressourcenkosten ist dagegen
noch weit gehend unklar. Nach der LAWA-Ar-
beitshilfe zur Umsetzung der WRRL können „Um-
welt- und Ressourcenkosten [...] als Begriffspaar
verwendet werden, welche die gesamten exter-
nen Effekte der Wasserdienstleistungen beinhal-
ten“. Das Informationspapier der DG Eco 2
spricht sich dagegen für eine eindeutige Unter-
scheidung von Umweltkosten und Ressourcen-
kosten aus, stellt aber auch fest, dass zwischen
ihnen ein enger Zusammenhang besteht. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff
der Ressourcenkosten, wie er anfangs in der
deutschen Diskussion verstanden wurde, von
der Definition der DG Eco 2 abweicht. Nach letz-
terer Definition entstehen Ressourcenkosten,
wenn Ressourcen nicht optimal genutzt werden,
so dass alternative Wassernutzungen einen hö-
heren Wert schaffen würden. Demnach sind
Ressourcenkosten das Ergebnis einer Fehlallo-
kation der knappen Ressource Wasser. Sie ent-
stehen beispielsweise, wenn die touristische Ent-
wicklung in einem Gebiet behindert wird, weil
die begrenzten Wasserressourcen zur Bewässe-
rung verwendet werden. In diesem Fall würden
die entgangenen zusätzlichen Einnahmen der
Tourismusbranche als Ressourcenkosten gelten
– unter der Voraussetzung, dass durch den Tou-
rismus ein höherer Ertrag je Kubikmeter Was-
ser erwirtschaftet wird als durch die Landwirt-
schaft.
Im Gegensatz dazu werden im WATECO-Leitfaden
die Ressourcenkosten als Ergebnis einer Nutzung
knapper Wasserressourcen über die natürliche
Wiederherstellungs- oder Erholungsfähigkeit hin-
aus bezeichnet, wie zum Beispiel in Verbindung
mit einer übermäßigen Grundwasserentnahme.
Im Einklang mit dieser Definition folgte die deut-
sche Diskussion einer Begriffsauslegung, die auf
Übernutzung und eine dadurch bedingte Knapp-
heit der Wasserressourcen abzielt. In Anlehnung
an diese Interpretation wird häufig argumentiert,
dass den Ressourcenkosten in Deutschland kei-

ne große Bedeutung zukommt, da kaum Knapp-
heitssituationen durch eine Übernutzung von
Wasserressourcen bestehen. 
In der Berichterstattung für das Jahr 2005 wer-
den die Ressourcenkosten nicht getrennt behan-
delt, sondern als Teil der gemeinsamen Katego-
rie der Umwelt- und Ressourcenkosten. Ausge-
hend von der „alten“ Auslegung, der zufolge Res-
sourcenkosten durch Übernutzung bedingt sind,
könnte angeführt werden, dass das Grundwas-
serentnahmeentgelt internalisierte Ressourcen-
kosten darstellt. Doch nach der „neuen“ Inter-
pretation, die Ressourcenkosten als Kosten einer
Fehlallokation von Wasserressourcen versteht,
trifft dies nicht unbedingt zu.
Die von der DG Eco 2 vorgeschlagene Definition
des Begriffs Ressourcenkosten wird in den Län-
dern mit gewisser Skepsis aufgenommen. Um den
von DG Eco 2 vorgeschlagenen Ansatz auf loka-
ler Ebene verfolgen zu können, wären Daten über
Effizienz und Produktivität der Wassernutzungen
auf Unternehmens- und Haushaltsebene erfor-
derlich. Allerdings bestehen Zweifel, ob sich die
Kosten für die Erfassung dieser Daten durch die
so gewonnenen Erkenntnisse rechtfertigen las-
sen.
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ding to the WFD – Status of Implementation. Berlin 2004.
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